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BundesSchUlerVertretung 

An das 

_0222/4087438 @l0222/52130/4780 
//-(l . J71X- J!-.Jl~ r,4--

Betriffi: Bundesgesetz, mit dem das Schulzeitgesetz 1985 geändert wird ~ Zl. 12.633/3~IllI2/95 

Die BundesSchülerVertretungbefiirwortet im großen und ganzen die 'geplanten Änderungen. 
In Zusammenhang mit der Möglichkeit der Schulfreierklärung des Samstag fiir den Bereich des 
Landes, einzelne Schularten, einzelne Schulen, einzelne Schulstufen oder einzelne Klassen im 
Bereich der Volks-, Haupt-, S~nderschulen und Polytechnischen Lehrgänge ist laut §8(9) 

. vorgesehen zumindest die Erziehungsberechtigten und Lebrerzu hören. Wir fordern, dass hier 
auch die Schüler zu hören sind. 

fIochachtungsvoll 

Daniel. A. J. Sokolov, Gesetzesreferent der BSV 

BSV, Strozzig. 2, 1080 Wien 
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